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Fangbestimmungen für das Offene Feeder Hegefischen  

in der oberen Saukaul am 15.06.2024 
 

Treffpunkt:  12:00 Uhr untere Saukaul an der Fischerhütte 

Gefischt wird von: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr     

 

Teilnahmeberechtigung: 

Startgebühr: 20 € 

Alle Teilnehmer müssen im Besitz eines gültigen Jahresfischereischeins sein.  

Das Fischen ist auf 20 Angler beschränkt. Es wird in 2 Sektoren mit je 10 Teilnehmern geangelt. 
 

Zu hegende Fischarten und Behandlung des Fanges: 

Aland, Brachsen, Güster, Rotaugen, Rotfeder, Giebel und Döbel sind lebend bis zu einem Gewicht von 

7kg. in einem gemäß der Saarländischen Setzkescherregelung zugelassenen Textilnetz, mit einer 

Mindestlänge von 3,50m und einem Durchmesser von 0,50m zu hältern. Landet eine Anglerin oder 

Angler mehr als 7Kg. Fische, so sind diese in weiteren, wie oben beschriebenen Setzkeschern zu hältern. 

Hierfür sind die Teilnehmer, -innen selbst verantwortlich. Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss. 

Gelandete Karpfen (1500g) und Schleien (300g) werden als Bonusfisch gewertet und müssen direkt nach 

dem Fang sofort schonend zurückgesetzt werden. Welse, Katzenwelse und Sonnenbarsche sind sofort 

waidgerecht abzutöten und werden beim Verwiegen des Fanges mitgewertet. Alle oben erwähnten 

Fischarten unterliegen keinem Mindestmaß. Nicht erwähnte Fischarten sind nach dem Fang sofort 

schonend zur Arterhaltung zurückzusetzen. 
 

Zugelassene Köder und Anfütterungsmaterial: 

Zugelassen sind alle natürlichen Köder außer Zuckmückenlarven, gefärbte Maden oder Pinkis, sowie 

gefärbtes Futter. Die Anfütterungsmenge beträgt einschließlich aller Beimengungen 2 Liter 

fütterungsfähiges Futter je Angler, gemäß der Landesfischereiordnung. Das Anfütterungsmaterial darf 

keine narkotisierenden oder ähnlich wirkenden Stoffe enthalten. 
 

Art und Ausrüstung der Geräte: 

1 Feederrute Rutenlänge max. 4.50m und einer Vorfachlänge von min. 50cm. Es sind nur Futterkörbe 

erlaubt, die man nicht mit Futter von außen befüllen kann - kein Method. Auswurfwinkel 90 Grad zum 

Ufer. Anfüttern hat nur mit dem Futterkorb zu erfolgen. Es darf nur mit einem Einfachhaken gefischt 

werden und das Angelgerät muss dem erwarteten Fang angepasst sein.  
 

Ehrungen: 

Teilnehmergebühren werden in Form von Ehrengaben ausgeschüttet. Die Siegerehrung findet in der 

unteren Saukaul statt. 
 

Haftungsausschluss: 

Der Veranstalter und Ausrichter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art. Ebenfalls bittet 

der Veranstalter und Ausrichter alle Teilnehmer, die Angelplätze so zu verlassen wie er sie vorzufinden 

wünscht!  


